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 Veröffentlicht am 12.10.2006

Norm

EMRK Art3

1. EMRK Art. 3 heute

2. EMRK Art. 3 gültig ab 01.05.2004

Rechtssatz

Ein Unterlassen der Information einer Mutter über die geplante Abschiebung ihres fünfjährigen Kindes ist dazu

geeignet, bei dieser große Unruhe und Angst hervorzurufen und verletzt dadurch Art 3 EMRK. Mubilanzila Mayeka und

Kaniki Mitunga gegen BelgienEin Unterlassen der Information einer Mutter über die geplante Abschiebung ihres

fünfjährigen Kindes ist dazu geeignet, bei dieser große Unruhe und Angst hervorzurufen und verletzt dadurch Artikel

3, EMRK. Mubilanzila Mayeka und Kaniki Mitunga gegen Belgien
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